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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1972

Norm

ZPO §503 Z4 E4c16

Rechtssatz

Der ernstliche Wille des Mannes, die Aufnahme der Frau in die Ehewohnung zur Fortsetzung der Ehegemeinschaft zur

erreichen, ist eine bestimmte seelische Einstellung, deren Vorhandensein oder Fehlen nur durch Schlußfolgerungen

tatsächlicher Art aus den gesamten Umständen ermittelt werden kann. Sie fällt daher in das Gebiet der

Beweiswürdigung und kann nur dann mit Erfolg bekämpft werden, wenn der aus den Tatsachen gezogene Schluß den

Denkgesetzen widerspricht.
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